
Aus dem Abfallratgeber wird die moderne Abfall App
Alle Infos rund ums Thema Müllentsorgung jetzt digital verfügbar – Gedruckte Infos in den Bürgerämtern

Von Milva-Katharina Klöppel

Wird morgen die blaue Papier-
tonne oder der Biomüll abgeholt? 
Jetzt gibt es die Antwort darauf mit 
nur einem Klick: Die neu gestalte-
te Internetseite https://abfallwirt-
schaft.heilbronn.de der Abteilung 
Abfallwirtschaft der Heilbronner 
Entsorgungsbetriebe liefert alle 
Informationen. Noch flexibler ist 
die neue „Abfall App Heilbronn“, 
die ab sofort in allen App-Stores 
zum kostenfreien Download ver-
fügbar ist. „Mit diesen verbesser-
ten digitalen Angeboten wollen die 
Entsorgungsbetriebe künftig noch 
ausführlicher und schneller über 
die Abfallentsorgung informieren“, 
sagt Markus Hohmann, Abteilungs-
leiter Abfallwirtschaft bei den Ent-
sorgungsbetrieben.

Individueller Abfuhrkalender 
zum Abspeichern 

Mit dem neuen Internetauftritt 
können sich  Bürger ganz einfach 
ihren persönlichen Abfallkalender 
erstellen. Nach der Eingabe einer 
Adresse werden alle Abfuhrtermine 
in einem Kalender angezeigt, der 
als PDF gespeichert oder auch aus-
gedruckt und wie bisher beispiels-
weise in der Küche aufgehängt 
werden kann. Noch bequemer 
geht es mit der sowohl technisch 
als auch inhaltlich überarbeiteten 

Abfall App. Abfuhrtermine für die 
eigene Adresse werden schnell 
und einfach angezeigt. Besser 
noch: Nach Eingabe der Adresse 
und Auswahl der Abfallbehälter ist 
eine komfortable Erinnerung per 

Push-Benachrichtigung möglich. 
Der erstellte Kalender kann auch 
mit dem des Smartphones syn-
chronisiert werden. 

Sowohl die neue App als auch 
die Internetseite verfügen über 

zahlreiche Zusatzfunktionen. Die 
Sperrmüllabfuhr lässt sich zum 
Beispiel leicht online anmelden – 
sogar ein Wunschtermin kann aus-
gewählt werden. Über ein neues 
Kontaktformular können Mitteilun-
gen und Reklamationen schnell an 
den richtigen Ansprechpartner bei 
den Entsorgungsbetrieben versen-
det werden. Weiterhin verfügbar 
sind bekannte Inhalte wie das aus-
führliche Abfall-ABC, mit dem die 
richtigen Entsorgungswege für vie-
le Abfälle aufgezeigt werden. Die 
Inhalte der Internetseite können 
via Google-Translator in zahlreiche 
Sprachen übersetzt werden. Nut-
zer der Abfall App werden automa-
tisch über Abfuhr-Verzögerungen 
oder geänderte Öffnungszeiten 
von Recyclinghöfen informiert.

INFO: Haushalte, die noch ei-
nen gedruckten Abfallratgeber be-
nötigen, können sich ein Exemplar 
des Abfallratgebers 2024  im Bür-
geramt ihres jeweiligen Stadtteils 
abholen. Für die Postleitzahlgebie-
te 74072, 74074 und 74076 sind Ab-
fallratgeber im Zentralen Bürger-
amt erhältlich, für den Stadtteil 
Klingenberg liegen die Hefte im 
Bürgeramt Böckingen aus, und im 
Technischen Rathaus sind die Hef-Technischen Rathaus sind die Hef-Technischen Rathaus sind die Hef
te für alle Stadtteile verfügbar. Auf 
der Internetseite der Abfallwirt-
schaft befindet sich eine Übersicht 
mit weiteren Ausgabestellen. 

Da ist die Freude groß: Einfach die Adresse in der neuen Abfall App Heilbronn 
eingeben und schon sieht man alle Abfuhrtermine. Fotos: Stadt Heilbronn

Jetzt noch die letzten Tickets sichern
Beim Bürgerempfang am Samstag, 6. Januar, dreht sich alles um Künstliche Intelligenz

Bereits mehr als 1000 Karten sind 
für den Bürgerempfang am Sams-
tag, 6. Januar, um 11 Uhr verge-
ben worden. Nicht verwunderlich, 
schließlich durchzieht der The-
menschwerpunkt Künstliche Intel-
ligenz (KI) aktuell alle Bereiche un-
seres Alltags. „Der Tag wird unter 
dem Titel ‚Künstliche Intelligenz: 
Chancen für Heilbronn‘ stehen“, 
sagt Oberbürgermeister Harry 
Mergel. „Mit der Realisierung des 
Innovationsparks Künstliche Intel-
ligenz Ipai entsteht im Norden von 
Heilbronn das wohl ambitionier-
teste Projekt für angewandte KI in 

Europa, das den 
B e ka n n t h e i t s -
grad und die Zu-
kunftsfähigkeit 
unserer Stadt 
weiter steigern 
wird.“ Mit Moritz 
Gräter (CEO Ipai) 
und Thomas 
Bornheim (CEO 
P r o g ra m m i e r-
schule 42 Heilbronn) konnten zwei 
erfahrene KI-Experten für den Bür-
gerempfang gewonnen werden. 
„Sie werden uns, wie der Titel be-
reits verrät, die Chancen, die diese 

neue Technologie 
mit sich bringt, 
erläutern“, freut 
sich Mergel. 

Stefanie Baa-
de, die Geschäfts-
s te l l e n l e i te r i n 
Baden-Württem-
berg des KI Bun-
d e s v e r b a n d s , 
führt mit span-
nenden Talks durch die Veranstal-
tung. Ganz ohne KI und auch ohne 
die Begleitung von Instrumenten 
kommt die angesagte A-cappel-
la-Band FÜENF aus. Durch alle 

Genres und Sparten hinweg über-
zeugen die Sänger allein mit ihrer 
Stimmgewalt und sorgen beim 
Bürgerempfang 2024 für die musi-
kalische Unterhaltung.

Im Anschluss an die Veranstal-
tung besteht die Gelegenheit, 
gemeinsam auf den Beginn des 
neuen Jahres anzustoßen und in 
lockerer Atmosphäre ins Gespräch 
zu kommen. Vor Ort im Einsatz 
sind erneut Gebärdensprachdol-
metscher.

INFO: Kostenfreie Karten gibt es 
– solange der Vorrat reicht – in der 
Tourist-Info, Kaiserstraße 17. (red)

Brennholz wieder in 
Präsenz ersteigern
18. Dezember und 24. Januar

In diesem Jahr versteigert die 
Stadt Heilbronn ihr Brennholz wie-
der in Präsenz. Unter den Hammer 
kommen Brennholz lang und Flä-
chenlose aus dem Wintereinschlag 
2023/2024 aus dem Revier Heil-
bronn-Ost sowie Heilbronn-West. 
Im Revier Heilbronn-Ost ist der Ter-
min am Montag, 18. Dezember,  um 
18 Uhr im Waldhaus. Der Termin im 
Revier Heilbronn-West ist am Mitt-
woch, 24. Januar, um 18 Uhr im 
Bürgersaal Biberach im Bürgeramt. 

Weitere Informationen und die 
Verkaufsunterlagen finden sich 
unter www.heilbronn.de/brenn-
holzversteigerungen. Alternativ 
können sie auch per E-Mail oder 
telefonisch beim Forstamt ange-
fordert werden: forst@heilbronn.
de, Telefon 07131 56-4143 und 56-
4973. (red)

Einkaufen, schlem-
men und gewinnen

Adventsaktion in der Innenstadt

Wer noch bis Sonntag, 17. Dezem-
ber in Heilbronn einkauft oder ei-
nes der zahlreichen Restaurants 
besucht, sichert sich die Chance 
auf hochwertige Preise im Gesamt-
wert von rund 30 000 Euro. 

Als Gewinne locken fünf E-Bikes 
oder einer von rund 60 Erlebnisgut-
scheinen in Heilbronn. Einfach den 
Kassenbon aus dem Heilbronner 
Einzelhandel oder der Gastrono-
mie online hochladen. Weitere In-
formationen unter www.heilbronn.
de/adventsgewinnspiel. (red) 

ETH Zürich kommt 
nach Heilbronn

Top-Universität aus der Schweiz

Der Bildungscampus wächst: Nach 
der Technischen Universität Mün-
chen (TUM) wird jetzt mit der Eid-
genössischen Technischen Hoch-
schule Zürich (ETH) eine weitere 
Top-Universität eine zweite Heimat 
in Heilbronn finden. Eine entspre-
chende Vereinbarung wurde am 8. 
Dezember von der Dieter Schwarz 
Stiftung sowie der ETH Zürich un-
terzeichnet.  

Schrittweise sollen in den 
nächsten Jahren rund 20 Professu-
ren aufgebaut werden. Sie bewe-
gen sich thematisch in den Berei-
chen digitale Transformation und 
Datenwissenschaften. 

„Dass die ETH Zürich, eine der 
weltbesten Universitäten der Welt, 
nach Heilbronn kommt, bedeutet 
einen weiteren Quantensprung für 
unsere Stadt als Wissenschafts- 
und Hochschulstandort“, freut sich 
Oberbürgermeister Harry Mergel 
über die gute Nachricht am Jahres-
ende. „Wir sind der Dieter Schwarz 
Stiftung für ihr beispielloses En-
gagement außerordentlich dank-
bar. Durch sie hat Heilbronn die 
Chance, sich zu einem der attrak-
tivsten Studienorte Deutschlands 
zu entwickeln.“

Wie das Lehr- und Forschungs-
zentrum in Heilbronn ausgestal-
tet wird, wird zurzeit ETH-intern 
erarbeitet. Läuft alles nach Plan, 
erfolgt bereits 2024 die Berufung 
der ersten fünf Professuren für den 
Bildungscampus. (red)

Ein frohes Fest
wünschen Oberbürgermeister 
Harry Mergel sowie Erster Bürger-
meister Martin Diepgen (2.v.r.), 
Bürgermeisterin Agnes Christner 
und Bürgermester Andreas Ring-
le (r.) allen Heilbronnerinnen und 
Heilbronnern. 

Bei einem Besuch im festlich 
geschmückten Literaturhaus, dem 
Trappenseeschlösschen, freut 
sich die Verwaltungsspitze auf das 
Weihnachtsfest und ein paar Tage 
der Ruhe. Zeit zur Erholung und 
zum Sammeln von neuen Kräften 
wünschen der Oberbürgermeister 
sowie die drei Dezernenten auch 
den Heilbronner Bürgerinnen und 
Bürgern in diesen für alle heraus-
fordernden Zeiten. 

„Weihnachten erinnert uns dar-
an, dass die einfachen Freuden des 
Lebens oft die kostbarsten sind. Es 
ist nicht der Glanz der Geschenke, 
die den Zauber von Weihnachten 
ausmachen, sondern die Wärme 
in unseren Herzen und die Liebe, 
die wir teilen“, sagt der Oberbür-
germeister. (mkk/Foto: Stadt Heil-
bronn, Häffner)

Thomas
Bornheim

Moritz Gräter
Fotos: privat

Gemeinderat tagt
Kurz vor Weihnachten kommt der 
Gemeinderat in kurzer Folge zu 
zwei Sitzungen zusammen, bei 
denen der städtische Haushalt 
2024 im Fokus steht. Am Montag, 
18.  Dezember, 13 Uhr, wird der 
Gemeinderat unter anderem über 
die einzelnen Haushaltsanträge 
abstimmen und bereits am Don-
nerstag, 21. Dezember, 15.15 Uhr, 
steht die Verabschiedung des 
Haushalts auf der Tagesordnung. 
Nähere Infos sind wenige Tage 
vorher unter https://gemeinde-
rat.heilbronn.de online. (mkk)

Vortrag zum Westbalkan
Der Vortrag „Eskalation auf dem 
Westbalkan“ des Historikers Mat-
thias Hofmann am Mittwoch, 20. 
Dezember, 19 Uhr, an der Heil-
bronner Volkshochschule im 
Deutschhof zeichnet die unruhige 
Geschichte des Balkans nach und 
beleuchtet die Faktoren, die bis 
heute die Gemüter der Menschen 
erregen. Eintritt acht Euro. An-
meldung unter 07131 9965-0 oder 
www.vhs-heilbronn.de. (red)

Infos zum Service-Center
der Baurechtsbehörde
Aufgrund von personellen Eng-
pässen fällt die Beratung ohne 
Terminvereinbarung der Bau-
rechtsbehörde bis auf Weiteres 
montagvormittags aus. Der Don-
nerstagnachmittag von 14 bis 18 
Uhr in der Cäcilienstraße 45 bleibt 
bestehen. Die telefonische Erreich-
barkeit der Beratung wird auf die 
Vormittage reduziert. Zwischen 
den Jahren bleibt das Service-Cen-
ter geschlossen. (mkk)

Entsorgungszentrum geschlossen 
Wegen einer internen Veranstal-
tung bleiben am Donnerstag, 14. 
Dezember, das Entsorgungszen-
trum Heilbronn mit dem Recy-
clinghof Plus und der Deponie 
Vogelsang geschlossen. Die Ab-
fallberatung ist am 14. Dezember 
nicht erreichbar. Der Recyclinghof 
Ost und der Recyclinghof Kirch-
hausen sind geöffnet. (red)

Saarbrückener Straße wieder frei
Freie Fahrt heißt es ab Freitag, 15. 
Dezember, 16 Uhr, wieder auf der 
Saarbrückener Straße. Busse fah-
ren ab Samstag, 16. Dezember. 
Die Strecke zwischen Frankenbach 
und Böckingen war wegen umfas-
sender Sanierungen gesperrt. (red)
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Bekanntmachung des Theater Heilbronn - Jahresabschluss 2022

In seiner Sitzung vom 23. November 
2022 hat der Gemeinderat den Jahres-
abschluss für 2022 des Eigenbetriebs 
Theater Heilbronn festgestellt und die 
Betriebsleitung entlastet:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 
2022 des Eigenbetriebes Theater 
Heilbronn. Aufgrund von § 16 Abs. 3 
EigBG wird der Jahresabschluss für 
das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt 
festgestellt:

1.1 Bilanzsumme 18.011.984,70 EUR

      1.1.1 davon entfallen auf der 

Aktivseite auf
- das Anlagevermögen 

17.378.930,65 EUR
- das Umlaufvermögen   

559.525,91 EUR
- die Rechnungsabgrenzungsposten 

(nachrichtlich) 73.528,14 EUR

     1.1.2 davon entfallen auf der Passiv-
seite auf

- das Eigenkapital    
 653.656,15 EUR

- die empfangenen Ertragszuschüsse  
6.986.242,05 EUR

- die Rückstellungen   
 668.440,28 EUR

- die Verbindlichkeiten   
9.159.211,92 EUR

- die Rechnungsabgrenzungsposten 
(nachrichtlich) 544.343,30 EUR

1.2 Jahresverlust 8.735.438,83 EUR

     1.2.1 Summe der Erträge   
5.280.699 EUR

     1.2.2 Summe der Aufwendungen  
15.938.915 EUR

2. Der Verlust für das Jahr 2022 be-
trägt 8.735.438,83 EUR. Die De-
ckung erfolgt durch die Entnahmen 
aus der Kapitalrücklage in gleicher 

Höhe. Aus der Budgetabrechnung 
für das Jahr 2022 ergibt sich eine 
Budgetüberschreitung in Höhe von 
853.379 EUR. Zusammen mit dem 
Übertrag aus dem Jahr 2021 werden 
in der Rücklage nunmehr 653.656,15 
EUR ausgewiesen.

3. Der Betriebsleitung des Theaters 
Heilbronn wird für das Wirtschafts-
jahr 2022 gemäß § 16 Abs. 3 EigBG 
Entlastung erteilt.

Das Rechnungsprüfungsamt stellte 
bei der Prüfung unter anderem fest: 
„Aufgrund des Prüfungsergebnisses 

bestehen gegen die Feststellung des 
Jahresabschlusses des Theaters Heil-
bronn für das Jahr 2022 nach § 16 Abs. 
3 EigBG und die Entlastung der Be-
triebsleitung keine Bedenken.“ 

Der Jahresabschluss 2022 inklusive 
Lagebericht liegen in der Zeit vom 
08.01.2024 bis 15.01.2024, Montag bis 
Freitag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 
17:00 Uhr im Theater Heilbronn, kauf-17:00 Uhr im Theater Heilbronn, kauf-17:00 Uhr im Theater Heilbronn, kauf
männische Verwaltung, Berliner Platz 
1, 74072 Heilbronn, Zimmer 505a, öf-1, 74072 Heilbronn, Zimmer 505a, öf-1, 74072 Heilbronn, Zimmer 505a, öf
fentlich aus.

Theater Heilbronn

Bekanntmachung der Stadt Heilbronn – Herstellung von Erschließungsanlagen

Gem. § 18 Abs. 2 der Satzung über die 
Erhebung des Erschließungsbeitrags 
wird öffentlich bekannt gemacht, 
dass die nachstehend genannte 
Erschließungsanlage bzw. die nachste-
hend genannte Teilmaßnahme zu dem 
jeweils angegebenen Zeitpunkt i.S. von 

§ 41 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz 
(KAG) hergestellt ist: 

"Talweg (Flst. 2457 - Anliegerweg) in 
Heilbronn-Biberach"

Mit Erfüllung der Voraussetzungen 

gemäß § 41 Abs. 1 KAG sind die 
Erschließungsbeiträge für die 
Verkehrsanlage am 09.10.2019 ent-
standen. Für die endgültige Her-
stellung der Erschließungsanlage 
"Talweg (Flst. 2457 - Anliegerweg) 
in Heilbronn-Biberach" wird der 

Erschließungsbeitrag nach den 
Vorschriften des KAG und der 
Satzung der Stadt Heilbronn über 
die Erhebung des Erschließungsbei-
trags berechnet und er-
hoben. Die beitrags-
pflichtigen Grundstückseigentümer,

welche durch den o.g. Abrechnungs-
abschnitt erschlossen sind, erhal-
ten demnächst die entsprechenden 
Erschließungsbeitragsbescheide.

Entsorgungsbetriebe
Abteilung Abgaben und Beiträge
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Förderung von Kunst und Kultur
Für die Förderung von Kultur- und 
Kunstwerken sowie der Volks-
bildung setzt sich die Paul- und 
Anna-Göbel-Stiftung ein. In 2022 
wurde das Projekt Hauptstadt der 
Folgenlosigkeit mit 50 000 Euro ge-
fördert. Es wurde ein Zuschuss für 
kulturelle Veranstaltungen auf der 
Inselspitze mit rund 45 000 Euro ge-
währt. Zudem wurden Projekte des 
Heilbronner Klassik Open-Air-Fes-
tivals mit 20 000 Euro, die Aus-
stellung Anselm Reyle durch den 
Kunstverein Heilbronn e.V. mit 
30 000 Euro, sowie das 360 Grad 

Projekt der Stadtbibliothek mit 11 
750 Euro gefördert. Die Musikschu-
le Heilbronn erhielt eine Begab-
tenförderung von rund 8 000 Euro. 
Die Stiftung hat ein Vermögen von 
rund 5,8 Millionen Euro.

Die Maria-Ensle-Stiftung fördert 
ideelle und kulturelle Zwecke. Dies 
beinhaltet die Förderung der Stadt-
bibliothek, Museen und Ausstel-
lungsräumlichkeiten für Heilbron-
ner Künstler. Im Sachvermögen der 
Stiftung befindet sich unter ande-
rem das Gebäude Deutschhofstra-
ße 33 in Heilbronn. Die Stiftung hat 

ein Vermögen von rund 616 000 
Euro.

Die Friedrich-Niethammer-Stif-Friedrich-Niethammer-Stif-Friedrich-Niethammer-Stif
tung setzt sich für die Verbesserung 
der Lebenssituation Heilbronner 
Kinder ein. Die Stiftung wird unter-
stützt durch Bußgeldzuweisungen 
der Staatsanwaltschaft und des 
Amtsgerichts Heilbronn. Die Stif-Amtsgerichts Heilbronn. Die Stif-Amtsgerichts Heilbronn. Die Stif
tung hat ein Vermögen von rund 
428 000 Euro. Die Stiftung finanziert 
seit 2016 das Projekt „Kunstatelier 
der Friedrich-Niethammer-Stif-der Friedrich-Niethammer-Stif-der Friedrich-Niethammer-Stif
tung in Zusammenarbeit mit der 
Jugendkunstschule“. In Halbjah-
resprojekten werden Schülern kre-
ative Nachmittagsworkshops an 
Heilbronner Schulen angeboten. 
In 2022 wurde auch das Unter-
richtsfach „Instrumentenkarussell 
an Grundschulen“ der städtischen 
Musikschule Heilbronn an der Ro-
senauschule Heilbronn und Kurse 
von Kindern und Jugendlichen an 
der Volkshochschule Heilbronn ge-
fördert. Zudem wurde das Koope-
rationsprojekt „Literaturstürmer“ 
mit dem Literaturhaus Heilbronn 
unterstützt.

Die Erträge aus dem Nachlass 
Fritz Werner werden aus VerwerFritz Werner werden aus VerwerFritz Werner -
tungsrechten erzielt und dienen 
der Förderung der Werke von Fritz 
Werner.

Die Erträge aus der Stiftung 
Festungspionierstab werden für 
die Niederlegung eines Kranzes 
am Volkstrauertag an der Ehren-
tafel der Kameradschaft im Hafen-
marktehrenmal verwendet. (red)
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Öffentliche Zustellung 

Für Frau  
zuletzt wohnhaft 

wurde am , 
eine Entscheidung des Amtes für Fami-
lie, Jugend und Senioren getroffen.

Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.

Das Schriftstück kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an beim Amt für Familie, 
Jugend und Senioren, Wollhausstraße 
20, Zimmer 2.64, während der Dienst-
zeiten eingesehen werden. Ansprech-
partnerin ist Frau Chabo.

Stadt Heilbronn
Amt für Familie, Jugend und Senioren
-Unterhaltsvorschusskasse-

Öffentliche Zustellung 

Für Herrn 
zuletzt wohnhaft  

wurde am 16.08.2022, Az.: 2204.239997, 
eine Entscheidung des Amtes für Fami-
lie, Jugend und Senioren getroffen.
Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.
Das Schriftstück kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an beim Amt für Familie, 
Jugend und Senioren, Wollhausstraße 
20, Zimmer 2.58, während der Dienst-
zeiten eingesehen werden. Ansprech-
partnerin ist Frau Haak.
Stadt Heilbronn
Amt für Familie, Jugend und Senioren
-Unterhaltsvorschusskasse-

Öffentliche Zustellung 

Für Herrn  
zuletzt wohnhaft in  

wurde am , 
eine Entscheidung des Amtes für Fami-
lie, Jugend und Senioren getroffen.

Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.

Das Schriftstück kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an beim Amt für Familie, 
Jugend und Senioren, Wollhausstraße 
20, Zimmer 2.45, während der Dienst-
zeiten eingesehen werden. Ansprech-
partnerin ist Frau Werner.

Stadt Heilbronn
Amt für Familie, Jugend und Senioren
-Unterhaltsvorschusskasse-

Öffentliche Zustellung 

Für Herrn 
    

wurde am , 
eine Entscheidung des Amtes für Fami-
lie, Jugend und Senioren getroffen.

Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.

Das Schriftstück kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an beim Amt für Familie, 
Jugend und Senioren, Wollhausstraße 
20, Zimmer 2.42, während der Dienst-
zeiten eingesehen werden. Ansprech-
partnerin ist Frau Delic.

Stadt Heilbronn
Amt für Familie, Jugend und Senioren
-Unterhaltsvorschusskasse-

Öffentliche Zustellung 

Für Herrn 

wurden am   
 zwei Entscheidungen des 

Amtes für Familie, Jugend und Senio-
ren getroffen.

Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.

Die Schriftstücke können innerhalb 
von zwei Wochen, vom Tage der Be-
kanntmachung an beim Amt für Fami-
lie, Jugend und Senioren, Wollhaus-
straße 20, Zimmer 2.45, während der 
Dienstzeiten eingesehen werden. An-
sprechpartnerin ist Frau Frech.

Stadt Heilbronn
Amt für Familie, Jugend und Senioren
-Unterhaltsvorschusskasse-

Öffentliche Zustellungen

Für Frau 

Für Herrn  

Aktenzeichen: 

wurden Entscheidungen durch das Bür-
geramt (Ausländerbehörde) getroffen. 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz. 

Mit den Zustellungen können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können. 
Die Bescheide können innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an, beim Bürgeramt, Aus-
länderbehörde, Marktplatz 7, 74072 
Heilbronn, Frau Schilling, Zimmer 261, 
während den Dienstzeiten eingesehen 
werden. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Auslän-
derbehörde vorab noch ein Termin ver-
einbart werden muss. 
Stadt Heilbronn 
Bürgeramt
- Ausländerbehörde -

Die Ausstellung von Anselm Reyle in der Kunsthalle Vogelmann wurde 2022 
von der Paul- und Anna-Göbel-Stiftung gefördert. Foto: Gunter Lepkowski

Geld für Kitas, Senioren und Soziales
Becker-Franck-Stiftung und mehrere kleine Stiftungen

Größte Stiftung ist die Be-
cker-Franck-Stiftung. Sie betreibt 
die Kindergärten Ellwanger Straße, 
Staufenbergstraße und Badener 
Hof. Die Kosten hierfür werden je 
zur Hälfte von der Stadt und der 
Stiftung getragen. Die drei Kinder-
gärten bieten Platz für 190 Kinder 
im Alter von zwei bis sechs Jahren. 
Alle Becker-Franck Kindergärten 
haben ihren Fokus auf die Sprach-
bildung und Sprachförderung ge-
legt. Die Stiftung hat ein Vermögen 
von rund 18,3 Mio. Euro. In ihrem 
Vermögen befindet sich neben den 
Kindergärten auch das Stiftungsge-
bäude in der Kaiserstraße 34.

Die Dr. Annette-Fuchs-Stiftung
wurde von Emilie Fuchs zum Ge-
denken an ihre verstorbene Toch-
ter ins Leben gerufen. Mit den 
Erträgen werden Kinder aus dem 
Stadtkreis Heilbronn gefördert, die 
gesundheitlich oder in ihrer Ent-
wicklung beeinträchtigt sind. Das 
Vermögen der Stiftung beläuft sich 
auf rund 635 000 Euro.

Die Stadt verwaltet zudem die 
Stiftung Nachlass Kleinbach. Die 
Erträge des Nachlasses der verstor-
benen Eheleute Walter und Ingrid 
Kleinbach werden für die Unter-
stützung von hilfsbedürftigen Kin-
dern verwendet. Das Vermögen be-
trägt zum 31. Dezember 2022 rund 
315 000 Euro. Die Spitalstiftung ist 
die älteste Stiftung der Stadt. Ein 

großer Teil des Stiftungsvermö-
gens wird seit 2012 zur Finanzie-
rung des Neubaus der SLK Kliniken 
Heilbronn GmbH am Gesundbrun-
nen eingesetzt. Die Stiftung hat ein 
Vermögen von rund 3,3 Millionen 
Euro. 

Die Alfred-Beck-Stiftung fördert 
wohltätige Zwecke, insbesondere 
Maßnahmen in der Seniorenbe-
treuung in Heilbronn. Die Förde-
rung betrug in 2022 rund 51 000 
Euro. Das Vermögen der Stiftung 
beläuft sich auf rund 1,7 Mio. Euro.

Die Erträge aus der Link’schen 
Familienstiftung, der Paul- und , der Paul- und , der
Karoline-Ulbrich-Stiftung, der 
Kinkelin-Stiftung, der Pfleide-
rer-Stiftung und der Wüba-Stif-Wüba-Stif-Wüba-Stif
tung kommen dem Seniorenheim 
Katharinenstift in Heilbronn zu-
gute. In 2022 konnte es mit rund
21 000 Euro gefördert werden.

Der Nachlass Glock wird je zur 
Hälfte an Einrichtungen, die Alzhei-
mererkrankten und Schlaganfall-
kranken in finanzieller Not helfen, 
verteilt. Dem städtischen Sozial-
haushalt kommen Erträge der Ach-
tung´schen Stiftung und „Übrigen 
Sozialstiftungen“ zugute. Eben-
falls soziale Zwecke unterstützen 
die Stiftung für Kriegsbeschädig-
te, Stiftung für Freistellen in Kin-
derheimen, der Nachlass Ursula 
Schönberger und die Schönberger und die Schönberger Stiftung für 
Freibetten im Krankenhaus. (red)

Förderung von 
Wissenschaft

Die Stadt verwaltet auch Stiftun-
gen, die durch Preisvergaben be-
sondere Leistungen von Schülern 
würdigen. Dank der Wilhelm-May-
bach-Stiftung kann jährlich der 
Wilhelm-Maybach-Preis an der 
Wilhelm-Maybach-Schule verge-
ben werden. Weitere Schülerprei-
se können unter anderem aus der
Stiftung für die Handelsschule 
(Gustav-von-Schmoller-Schule), 
aus der Robert-Mayer-Stiftung
(Robert-Mayer-Jugendpreis) und 
aus der Stiftung für Bauschulen 
(Johann-Jakob-Widmann-Schule) 
finanziert werden. Die Finanzie-
rung eines weiteren Schülerpreises 
und die Förderung von Deutsch-
schülern an der Gustav-von-
Schmoller Schule erfolgt durch die
Erna-Jauer-Herholz-Stiftung. Zu-
dem fördert sie die Stadtbibliothek 
bei der Erstellung von Podcasts 
und Literaturbeschaffungen.

Darüber hinaus gibt es durch 
die Hans-Jäckh-Stiftung eine 
Preisvergabe für wissenschaftliche 
Arbeiten von Studierenden. Ne-
ben den Stiftungsmitteln verwaltet 
die Stadt Gelder aus dem Nach-
lass der Heilbronnerin Irmingard 
Wild. Das Nachlassvermögen be-
trägt zum 31. Dezember 2022 rund
185 000 Euro. Aus dem Vermögen 
flossen bislang rund 988 000 Euro 
in den Bau und den Betrieb des 
Early Excellence Centers im Famili-
enzentrum Olgakrippe. 

Aus den Erträgen des Rombach 
Nachlasses wird die Verleihung der 
Rombachpreise an Schüler oder 
Studierende in den Bereichen Li-
teratur, Bildende Kunst oder Musik 
gefördert. In 2022 konnten Preise 
in Gesamtsumme von 565 Euro 
vergeben werden. (red)

Die Stadt verwaltet derzeit 26 Stif-Die Stadt verwaltet derzeit 26 Stif-Die Stadt verwaltet derzeit 26 Stif
tungen und fünf Nachlässe, die 
sich in unterschiedlichsten Berei-
chen engagieren. Zusammen ver-
fügten sie 2022 über ein Sach- und 

Finanzvermögen von rund 35,40 
Millionen Euro. Bis August letz-
ten Jahres mussten sie aufgrund 
des niedrigen Zinsniveaus
mit zurückgehenden Erträgen 

auskommen. Gerade bei kleineren 
Stiftungen war es schwieriger, die 
Stiftungszwecke zu erfüllen. Seit 
September haben sich die Zinskon-
ditionen wieder verbessert. (red)

Stiftungen und Nachlässe bei der Stadt
Das Engagement und die Solidarität der Gesellschaft sind groß - Eine Übersicht für das Jahr 2022

Tierisch gute Unterstützung
Eine finanzielle Unterstützung 
des Tierschutzvereins Heilbronn, 
der das Tierheim in den Böllinger 
Höfen betreibt, ermöglichen die 

Erträge der Lang-StiftungErträge der Lang-StiftungErträge der . In 2022 
konnte der Tierschutzverein Heil-
bronn mit einem Betrag von rund 
400 Euro unterstützt werden. (red) 
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Wie ist geöffnet?
Bereitschaftsdienste bei der Stadt Heilbronn und ihren Tochterunternehmen

Die Ämter und Betriebe der Stadt 
Heilbronn sind vom 24. bis 26. 
Dezember sowie vom 31. Dezem-
ber bis 1. Januar geschlossen.
Deshalb sind folgende Bereit-
schaftsdienste eingerichtet:

Auf dem Hauptfriedhof ist der 
Bereitschaftsdienst der Friedhofs-
verwaltung am 25. und 26. Dezem-
ber sowie am 31. Dezember und 1. 
Januar jeweils von 10 bis 12 Uhr 
erreichbar.

Die Heilbronner Versorgungs 
GmbH hat am 24. und 31. Dezem-
ber sowie an den Sonn- und Feier-
tagen geschlossen. Außerhalb der 
Dienstzeiten ist durchgängig ein 
Bereitschaftsdienst eingerichtet, 
der bei Störungen in der Gas- , Was-
ser-  und Fernwärmeversorgung 
(Rohrbrüche usw.) unter Telefon 
07131 56-2588 erreichbar ist. 

Die Bereiche Kanalbetrieb und 
Kläranlage sind bis auf Heilig-
abend und Silvester und an Sonn- 
und Feiertagen durchgängig geöff-und Feiertagen durchgängig geöff-und Feiertagen durchgängig geöff
net. Die Leitstelle der Kläranlage 
ist über die Telefonnummer 07131 
56-4300 zu erreichen.

Die Öffnungszeiten bei den ein-
zelnen städtischen Ämtern und Be-
trieben ändern sich wie folgt:

Die Stadtbibliothek im Aus-
weichquartier in der Dammstraße 
14 ist am 25. und 26. Dezember so-
wie am  6. Januar geschlossen. Die 
Stadtteilbibliotheken sind wäh-
rend der gesamten Schulferien 
geschlossen. Die Fahrbibliothek 

„robi“ ist während der Schulferien 
nicht im Einsatz.

Im Stadtarchiv ist der Lese- und 
Forschungssaal vom 23. Dezem-
ber bis 1. Januar geschlossen. Das 
gilt auch fürs Sekretariat. Ab 2. 
Januar ist alles wieder erreichbar. 
Die Ausstellungen des Stadtar-
chivs sind wie folgt geöffnet: 24. 
und 25. Dezember geschlossen,
26. bis 30. Dezember jeweils von 
10 bis 17 Uhr geöffnet, 31. Dezem-
ber und 1. Januar geschlossen und
vom 2. bis 6. Januar jeweils  von 
10 bis 17 Uhr geöffnet. Für die Nut-
zung des Lesesaals bis 5. Januar 
wird um telefonische Anmeldung 
gebeten.

Das Museum im Deutschhof
und die Kunsthalle Vogelmann
bleiben am 24. und 25. Dezember 
geschlossen. Am zweiten Weih-
nachtstag, 26. Dezember, ist geöff-nachtstag, 26. Dezember, ist geöff-nachtstag, 26. Dezember, ist geöff
net. Das gilt auch für den 6. Januar. 
Am 31. Dezember und 1. Januar 
sind die Städtischen Museen ge-
schlossen.

Das Freizeit- und Solebad Soleo
ist vom 24. bis 26. Dezember sowie 
am 31. Dezember und 1. Januar 
geschlossen. Das gilt auch für die 
Saunalandschaft. Am Feiertag, 6. 
Januar, kann das Schwimmbad 
von 8 bis 21 Uhr besucht werden. 
Die Saunalandschaft ist an diesem 
Tag von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Das 
Hallenbad Biberach bleibt vom 24. 
bis 26. Dezember sowie am 31. De-
zember und 1. Januar sowie am 6. 

Januar geschlossen.
Das Kundencenter am Ener-

giestandort Heilbronn ist außer-
halb der Sonn- und Feiertage wie 
gewohnt geöffnet. Ansonsten gel-
ten die üblichen telefonischen Ser-
vicezeiten.

Beim Busverkehr gilt am 24. 
Dezember Sonntagsverkehr bis 
18.15/18.17 Uhr, letzte Fahrt ab 
Post bzw. Harmonie. Am 25. und 
26. Dezember gilt Sonntagsver-
kehr. Auch am 31. Dezember gilt 
Sonntagsverkehr bis 21.45/21.47 
Uhr, letzte Fahrt ab Post bzw. Har-
monie. Auch am 1. und am 6. Janu-
ar fahren die Busse im Sonntags-
verkehr. Vom 22. Dezember bis 5. 
Januar sind Weihnachtsferien – in 
dieser Zeit werden die mit „S” ge-
kennzeichneten Fahrten nicht ge-
fahren (Linien 8 und 11). Die Fahr-
ten der Linien 5 und 64 enfallen. 

Bei der Stadtbahn gilt vom 24. 
bis 26. Dezember der Sonntagsver-
kehr. Ebenso am 31. Dezember so-
wie am 1. und 6. Januar. 

Das On-demand-Angebot des
„buddy“-Shuttles gibt es jeweils 
ab 0 Uhr in den Nächten auf 23. bis 
26. Dezember, 30. und 31. Dezem-
ber sowie 1. und 6. bis 7. Januar. 

Die Tourist-Information bleibt 
wegen der Feiertage vom 24. bis 26. 
Dezember und vom 31. Dezember 
bis 3. Januar geschlossen. An dem 
Wochenende 6./7. Januar ist die 
Tourist-Information ebenfalls nicht 
erreichbar. (red)

Unterstützung von 
Bedürftigen

Nächstenliebe in der kalten Zeit

Liebe Mitbürger*innen, wir wün-
schen Ihnen eine besinnliche Win-
ter- und Weihnachtszeit. Diese 
Zeit ist ziemlich schön, denn man 
kommt zusammen und genießt 
gemeinsam mit der Familie und 
Freunden das Beisammensein.

Doch auch während dieser 
schönen Zeit haben so manche 
Menschen aufgrund der extrem 
kalten Temperaturen und der 
Einsamkeit Schwierigkeiten, den 
Tag zu überstehen. Vor allem sind 
hierbei Bedürftige ohne Obdach 
mit dieser Problematik alltäglich 
betroffen und leider sind unter 
denen auch Jugendliche in dieser 
miserablen Lage. Im Angesicht die-
ser Situation bemühen wir uns, im 
Arbeitskreis „Kultur und Soziales“ 
eine Unterstützungsmaßnahme 
zu planen und durchzuführen, um 
mindestens kurzfristige Hilfe allen 
Bedürftigen anzubieten. 

Weitere Informationen wer-
den noch folgen und wie Sie bei 
dieser Unterstützungsmaßnahme 
mithelfen können. Denn wenn 
man selbst in einer derartigen 
miserablen Lage steckt, zählt jede 
erdenkliche Un-
terstützung.

Immanuel 
Körmann
Jugendgemein-
derat

jungeRÄTE

Für die Beiträge in der Rubrik „Forum Gemeinderat“ zeichnen die Autoren verantwortlich.
Kontaktmöglichkeiten zu Gemeinderatsmitgliedern unter https://gemeinderat.heilbronn.de. Hier gibt es auch Infos zu Sitzungsterminen, Tagesordnungen und anderem.

FORUM GEMEINDERAT

Neuer Bezirksschorn-
steinfeger bestellt  

Nach 27 Jahren als Bezirksschorn-
steinfeger in Heilbronn wurde Uwe 
Wütherich (rechts) jetzt von Volker 
Schoch, stellvertretender Leiter 
Planungs- und Baurechtsamt, in 
den Ruhestand verabschiedet. Auf 
Wütherich folgt seit 1. Dezember 
für den Kehrbezirk 6 (Franken-
bach/Böckingen) Peter Heckmann 
(Mitte). Der Bezirk umfasst etwa 
2200 Liegenschaften/Haushalte 
sowie rund 2700 Feuerstellen.

Mit 30 Jahren ist Uwe Wüthe-
richs Nachfolger Peter Heckmann 
aktuell der jüngste Bezirksschorn-
steinfeger im Heilbronner Stadt-
gebiet. Als gebürtiger Heilbronner 
legte Heckmann 2014 die Gesellen- 
und 2019 die Meisterprüfung ab. 
Sein Lehrmeister war Uwe Wüthe-
rich. (mkk) Foto: Klöppel

abfallAKTUELL
Schadstoffsammlung
Am Samstag, 16. Dezember, fin-
det auf dem Parkplatz Sinshei-
mer Straße in Böckingen in der 
Zeit von 9 bis 15 Uhr eine mobile 
Schadstoffsammlung statt. Ange-
nommen werden schadstoffhal-
tige Abfälle aus Privathaushalten 
in haushaltsüblicher Menge. Dazu 
gehören zum Beispiel Batterien, 
Farb-  und Lackreste, Verdünner, 
Pflanzen- und Holzschutzmittel, 
Fleckentferner, Reinigungsmit-
tel, Imprägniermittel, Laugen, 
Quecksilberthermometer, Leucht-
stoffröhren, Energiesparlampen 
und sonstige Abfälle, die giftige 
bzw. umweltgefährdende Stoffe 
enthalten. Darüber hinaus nimmt 
das Entsorgungsunternehmen 
Altöl gegen ein privatwirtschaftli-
ches Entgelt von 50 Cent pro Kilo-
gramm an. Bitte die Sonderabfälle 
nicht einfach abstellen, sondern 
dem Fachpersonal direkt überge-
ben.

Abfallabfuhr geändert
Wegen der Feiertage am Montag 
und Dienstag, 25. und 26. Dezem-
ber, müssen die Abfallabfuhren in 
der Stadt Heilbronn verschoben 
werden:

 ■ Montag, 25. Dezember: vorverlegt 
auf Samstag, 23. Dezember

 ■ Dienstag, 26. Dezember: verlegt 
auf Mittwoch, 27. Dezember

 ■ Mittwoch, 27. Dezember: verlegt 
auf Donnerstag, 28. Dezember

 ■ Donnerstag, 28. Dezember: ver-
legt auf Freitag, 29. Dezember

 ■ Freitag, 29. Dezember: verlegt auf 
Samstag, 30. Dezember

Ausnahme: In Böckingen werden 
die Abfuhren der Restmüllbehäl-
ter, Gelben Tonnen sowie die Ab-
holung der Gelben Säcke nicht 
verschoben: Restmüllabfuhr: Frei-
tag, 29. Dezember, Gelbe Tonnen/
Säcke: Sammelbezirk 3:  Donners-
tag, 28. Dezember, und Sammel-
bezirk 1:  Freitag, 29. Dezember.

Die Entsorgungsbetriebe bitten um 
Beachtung der in den jeweiligen 
Abfallkalendern 2023 angegebenen 
Termine. Änderungstermine für 
Restmüllgroßbehälter (660- bzw. 
1100-Liter) und Blaue Tonnen (1100 
Liter) sind im Internet unter ab-
fallwirtschaft.heilbronn.de veröf-fallwirtschaft.heilbronn.de veröf-fallwirtschaft.heilbronn.de veröf
fentlicht und können auch bei der 
Abfallberatung (Telefon 56-2951) 
nachgefragt werden. Die Abfallbe-
hälter müssen am Abfuhrtag ab 7 
Uhr am Straßenrand bereitstehen.

Öffnungszeiten Weihnachten
Der Recyclinghof Plus und die De-
ponie Vogelsang im Entsorgungs-
zentrum Heilbronn und alle ande-
ren städtischen Recyclinghöfe sind 
am Montag und Dienstag, 25./26. 
Dezember, geschlossen. 

Um unnötige Wartezeiten auf 
den Recyclinghöfen zu vermeiden, 
sollten Anlieferungen möglichst 
nicht direkt nach den Feiertagen 
erfolgen. (red)

PRO
Alfred
Dagenbach
Sprecher der 
Gruppierung

Moschee-Neubau
Bereits nach dem Bekanntwerden, 
dass die DiTiB in Heilbronn eine 
„Moschee nach Vorbild der Mo-
schee in Köln-Ehrenfeld“ bauen 
möchte, hatten wir über 1000 Un-
terschriften gegen das Vorhaben 
gesammelt. Leider handeln Teile 
des Gemeinderats und die Verwal-
tungsspitze blauäugig, biedern 
sich trotz unseren ihnen bekann-
ten Erfahrungen bei der DiTiB an 
und ignorieren die dabei entste-
hende Parallelgesellschaft. Auch 
nach dem Massaker der Hamas will 
die dem türkischen Ministerpräsi-
denten Erdogan unterstellte DiTiB 
ihr Vorhaben an der verkehrsbelas-
teten Weinsberger Straße umset-
zen. Erdogan, als auch dessen Ver-
treter in Deutschland glänzten mit 
Hassreden gegen Israel, und die 
Heilbronner Vertreter winden sich, 
klare Aussagen abzugeben. Das 
Verhalten der DiTiB ist nicht vom 
Himmel gefallen, wir verweisen nur 
auf die Kriegsspiele von Kindern 
in der Heilbronner Moschee. Es 
spricht daher Bände, wenn weder 
ein Bekenntnis zu unserer Grund-
ordnung und erst recht nicht eine 
Distanzierung zu den von Hamas 
verübten Grausamkeiten abgege-
ben wurde. Ohne ein solches klares 
Bekenntnis – und zwar nicht nur im 
Sinne der Taquia – gibt es von uns 
für keinen Moschee-Neubau eine 
Zustimmung. Mehr unter www.
pro-heilbronn.de. Michael Seher 
und ich wünschen Ihnen eine wun-
derschöne Weihnachtszeit!

FDP
Nico 
Weinmann, MdL
Fraktionsvorsitzender

Ihre FDP wünscht frohe 
und besinnliche Tage
Die Fraktion der Freien Demokra-
ten wünscht Ihnen von Herzen ein 
gesegnetes und friedvolles Weih-
nachtsfest.

Nach einem weiteren Jahr mit 
zu vielen Kriegen und Krisen wün-
schen wir uns, aber insbesondere 
den unmittelbar betroffenen Men-
schen sehnlichst, Normalität und 
Frieden. Angesichts der schreck-
lichen Bilder fällt es nicht leicht, 
den Blick auf das Kommunale zu 
lenken. 

Und doch gilt es hier vor Ort, 
verantwortungsvoll die Grundla-
gen für eine gute Zukunft zu legen. 
So versuchen wir angesichts einer 
sich eintrübenden Wirtschaftslage 
die Prioritäten zukunftstauglich zu 
setzen: Investitionen in Bildung, 
Infrastruktur und Digitalisierung 
bei konsequenter Haushaltskonso-
lidierung und Aufgabenkritik. 

Damit stärken wir das Funda-
ment, um gemeinsam mit Opti-
mismus, Schaffenskraft und Fort-
schrittsglauben hoffnungsfroh ins 
neue Jahr blicken zu können.

SPD
Rainer
Hinderer
Fraktionsvorsitzender

Frohe Weihnachten
In der kommenden Woche bera-
ten und verabschieden wir in den 
letzten beiden Gemeinderatssit-
zung den städtischen Haushalt. 
Die SPD-Fraktion gestaltet mit rich-
tungsweisenden Anträgen, Verant-
wortung und Augenmaß unseren 
städtischen Finanzrahmen für das 
Jahr 2024 mit: www.spdfrakti-
on-heilbronn.de. 

Damit geht für uns ein kommu-
nalpolitisch ereignisreiches und 
arbeitsintensives Jahr zu Ende. 
Heilbronn ist auf gutem Kurs und 
die SPD mit einer starken Fraktion 
und bunten Gemeinderatskandi-
dat*innenliste hervorragend auf-dat*innenliste hervorragend auf-dat*innenliste hervorragend auf
gestellt. Zuversichtlich blicken wir 
auf das Wahljahr 2024. Wir danken 
der Verwaltung und den demokra-
tischen Fraktionen im Gemeinde-
rat für ein konstruktives Miteinan-
der im zu Ende gehenden Jahr.

Liebe Heilbronnerinnen und 
Heilbronner, die SPD-Gemeinde-
ratsfraktion wünscht Ihnen mit 
Ihren Lieben ein frohes Weih-
nachtsfest, ruhige, friedvolle und 
gesegnete Feiertage.

B90/Grüne
Ulrike 
Morschheuser
Stadträtin

Erfolge für den
Radverkehr
Im November bekamen zwei Pro-
jekte, für die wir GRÜNEN uns 
schon lange stark machen, grünes 
Licht. Die beliebte Strecke entlang 
des Neckars zwischen Knorrstraße 
und Wertwiesenpark wird so aus-
gebaut, dass zwei getrennte Wege 
für Fußgänger:innen und Radfah-
rende entstehen. Durch die um-
sichtige Planung können alle alten 
Bäume erhalten bleiben. Sitzgele-
genheiten, Fahrradbügel und die 
umgestaltete Grünfläche werden 
die Attraktivität noch steigern.

Einen großen Schritt weiter ge-
kommen ist das Projekt Bottwar-
bahntrasse. Wolf Theilacker hat 
immer an das Projekt geglaubt 
und gemeinsam haben wir lange 
dafür gekämpft, bis der Gemeinde-
rat Ende November mit Mehrheit 
zustimmte. 

Jetzt kann mit der Planung be-
gonnen werden. Der Radweg auf 
der ehemaligen Bahntrasse und 
durch den historischen Tunnel 
wird eine Attraktion werden. Der 
Lerchenbergtunnel ist über ein-
hundert Jahre alt und nur wenige 
Industriebauten erinnern noch an 
die Zeit, als Heilbronn die wichtigs-
te Industriestadt Nordwürttem-
bergs war. Abseits von vielbefahre-
nen Straßen wird der Radweg den 
Wertwiesenpark und den Pfühl-
park verbinden.

Für die kommenden Festtage 
wünschen wir Ihnen eine schöne, 
erholsame Zeit.

CDU
Thomas
Randecker
Fraktionsvorsitzender

Liebe Heilbronnerinnen 
und Heilbronner,
auf dem Marktplatz strahlt der 
Weihnachtsmarkt in hellem Glanz. 
Überall duftet es nach leckeren Ge-
würzen und wir freuen uns über die 
vielen Angebote an den Ständen. 
Obwohl vermutlich jeder von uns 
noch viel zu erledigen hat, macht 
sich doch langsam Weihnachts-
stimmung breit.  Im Gemeinderat 
stecken wir in den letzten Abstim-
mungen zum Haushalt 2024 und 
hoffen, viele der tollen Ideen der 
CDU-Fraktion am Ende umsetzen 
zu können. Wir Christen freuen uns 
auf Weihnachten, um die Geburt 
Jesu Christi zu feiern. Trotz der Krie-
ge und schrecklichen Nachrichten 
dürfen wir aus der Weihnachtsge-
schichte die Hoffnung auf eine fried-
lichere Welt schöpfen. Ich wünsche 
allen Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern im Namen der CDU-Fraktion 
eine besinnliche Adventszeit und 
gesegnete Weihnachtsfeiertage im 
Kreise lieber Menschen. Lassen Sie 
uns in der Weihnachtszeit gemein-
sam Kraft und Zuversicht fürs Neue 
Jahr gewinnen.

Naturschutzbeauftragter verabschiedet
Insgesamt 13 Jahre hat Dr. Reinhold 
Schaal als Naturschutzbeauftrag-
ter für den Stadtkreis Heilbronn die 
untere Naturschutzbehörde insbe-
sondere bei der Beurteilung von

Vorhaben und Planungen, die mit 
Eingriffen in Natur und Landschaft 
verbunden waren, beraten und durch 
Fachstellungnahmen unterstützt. 
Nun wurde der Forstwissenschaftler 

mit langjähriger Erfahrung als Mitar-
beiter in der Naturschutzverwaltung 
von Baden-Württemberg durch Bür-
germeister Andreas Ringle aus sei-
nem Amt verabschiedet. (red)

Wir sind 24/7  
für Sie da!

www.heilbronn.de/digitalesrathaus

Kennen Sie schon das 
digitale Rathaus?
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Rechtsverordnung der Stadt Heilbronn über die Festsetzung der Sperrzeit für die Außenbewirtschaftung im Stadtkreis Heilbronn 
während des Zeitraums Mai bis Oktober 2024

Aufgrund des Beschlusses des Gemein-
derats vom 23.11.2023 wird gemäß § 
1 des Landesgaststättengesetzes für 
Baden-Württemberg (LGastG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
10.11.2009 (GBl. S. 628) in Verbindung 
mit §§ 18 und § 28 Gaststättengesetz 
(GastG) in der Fassung vom 20.11.1998 
(BGBl. I. S. 3419), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10.03.2017 (BGBl. I S. 420) 
in Verbindung mit § 11 Gaststättenver-
ordnung (GastVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18.02.1991 (GBl. 
S, 195, ber. 1992 S. 227), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 23.02.2017 
(GBl S. 99), folgende Rechtsverordnung 
erlassen:

§ 1
Geltungsbereich und 

Zoneneinteilung

(1) Diese Rechtsverordnung gilt für alle 
Gaststättenbetriebe mit dem Betrieb 
einer Außenbewirtschaftung (Gar-
tenwirtschaft, Terrasse, Straßencafé, 
Freisitzflächen usw.). 

(2) Der Beginn der Sperrzeit wird nach 
Zonen (§§ 2 bis 4) unterschiedlich 
festgesetzt. 

(3) Soweit in den gaststättenrechtlichen 
Erlaubnissen oder gesonderten An-
ordnungen ein früherer Beginn der 
Sperrzeit als in §§ 2 bis 4 festgesetzt 
ist, werden diese Sperrzeiten für den 
Geltungsbereich dieser Verordnung 
außer Vollzug gesetzt.

(4) Die in §§ 2 bis 4 festgesetzten Sperr-
zeitregelungen gelten nicht, sofern 
im Einzelfall in der gaststättenrecht-
lichen Erlaubnis ein späterer Beginn 
der Sperrzeit festgesetzt ist. 

(5) Die Möglichkeit, im Einzelfall nach 
§ 12 GastVO kürzere oder längere 
Sperrzeiten festzusetzen, bleibt un-
berührt.

(6) Die gesetzlichen Pflichten der Gast-
stättenbetreiber, insbesondere die 
sich aus dem Bundesimmissions-
schutzgesetz, den hierzu ergangenen 
Rechtsverordnungen und allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften über 
Immissionsrichtwerte ergeben, blei-
ben von dieser Rechtsverordnung 
unberührt. Dies gilt gleichermaßen 
für Pflichten, die sich aus dem Infek-
tionsschutzgesetz und den hierzu er-
gangenen Rechtsverordnungen und 
Allgemeinverfügungen ergeben.

§ 2
Sperrzeit für die Zone A (Altstadt, 
Bahnhofsvorstadt und erweiterte 

Innenstadt)

(1) Die Zone A wird von den folgenden 
Straßen umgrenzt: Theresienstra-
ße, Bahnhofstraße, Kranenstraße, 
Bahngleise von der Kranenstraße 
bis zur Mannheimer Straße, Mann-
heimer Straße, Weinsberger Straße, 
Oststraße, Südstraße, Rosenberg-
brücke, Karlsruher Straße (bei den 
genannten Straßenzügen sind beide 
Straßenseiten miteinbezogen). Das 

konkrete Einzugsgebiet ergibt sich 
aus dem beiliegendem Plan, der Be-
standteil dieser Rechtsverordnung 
ist.

(2) Der Beginn der Sperrzeit wird wie 
folgt festgesetzt:

      Sonntag bis Donnerstag 24:00 Uhr, 
an Freitagen, Samstagen und vor ge-
setzlichen Feiertagen 01:00 Uhr des 
Folgetages.

§ 3
Sperrzeit für die Zone B 

(übrige Kernstadt, Böckingen, 
Neckargartach und Sontheim)

(1) Die Zone B wird wie folgt umgrenzt.
Gebiet der Kernstadt Heilbronn mit 
Ausnahme der Zone A (§ 1) sowie die 
Stadtteile Böckingen, Neckargartach 
und Sontheim.

(2) Der Beginn der Sperrzeit wird mit 
Ausnahme des in Absatz 3 genannten 
Zeitraums wie folgt festgesetzt:

      Sonntag bis Donnerstag 23:00 Uhr, an 
Freitagen, Samstagen und vor gesetz-
lichen Feiertagen 24:00 Uhr.

§ 4
Sperrzeit für die Zone C 

(übrige Stadtteile) 

(1) Die Zone C wird wie folgt umgrenzt: 
Gebiet der Stadtteile Biberach, Hork-
heim, Frankenbach, Kirchhausen, 
Klingenberg.

(2) Der Beginn der Sperrzeit wird wie 

folgt festgesetzt:
      Sonntag bis Donnerstag 22:00 Uhr, an 

Freitagen, Samstagen und vor gesetz-
lichen Feiertagen 23:00 Uhr.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwider-
handlungen gegen diese Rechtsverord-
nung sind Ordnungswidrigkeiten im Sin-
ne des § 28 GastG.

§ 6
Inkrafttreten

(1) Diese Rechtsverordnung tritt am 

01.05.2024 in Kraft und mit Ablauf 
des 31.10.2024 außer Kraft.

(2) Vom 01.05. bis 31.10.2024 tritt die 
Rechtsverordnung der Stadt Heil-
bronn über die Festsetzung der 
Sperrzeit für die Außenbewirtschaf-Sperrzeit für die Außenbewirtschaf-Sperrzeit für die Außenbewirtschaf
tung für den Bereich der sogenann-
ten „Heilbronner Altstadt“ vom 
15.04.2002 außer Kraft.

Heilbronn, 23.11.2023
Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Agnes Christner
Bürgermeisterin
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Einzugsgebiet Zone A

     Beilage zur Rechtsverordnung

Außenbewirtschaftung

Kartengrundlage: Vermessungs- und Katasteramt

Beteiligungsbericht 2022 der 
Stadt Heilbronn

Aufgrund von § 105 Abs. 2 der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 
698), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 02.12.2020, hat der Gemeinderat 
am 23. November 2023 den Beteili-
gungsbericht 2022 der Stadt Heilbronn 
zur Kenntnis genommen.
Der Beteiligungsbericht liegt in der Zeit 
vom 13. Dezember 2023 bis 22. Dezem-
ber 2023 je einschließlich während der 
üblichen Dienststunden in der Stadt-
kämmerei (Marktplatz 7, Zimmer 409) 
zur öffentlichen Einsichtnahme aus.
Heilbronn, 13. Dezember 2023
Stadt Heilbronn
Stadtkämmerei

Öffentliche Zustellungen 

Für  
 

zuletzt wohnhaft  

Für   

zuletzt wohnhaft  

wurden Entscheidungen des Amtes für 
Familie, Jugend und Senioren getrof-Familie, Jugend und Senioren getrof-Familie, Jugend und Senioren getrof
fen.

Da der derzeitige Aufenthaltsort der 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.

Die Schriftstücke können innerhalb 
von zwei Wochen, vom Tage der Be-
kanntmachung an beim Amt für Fami-
lie, Jugend und Senioren, Wollhaus-
straße 20, Zimmer 2.41, während der 
Dienstzeiten eingesehen werden. An-
sprechpartnerin ist Frau Hinkle.

Stadt Heilbronn

Amt für Familie, Jugend und Senioren
-Unterhaltsvorschusskasse-

Öffentliche Zustellung

Für Herrn 
zuletzt wohnhaft  

wurde eine Entscheidung des Amtes für 
Familie, Jugend und Senioren der Stadt 
Heilbronn getroffen.
Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
oben Genannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.
Der Bescheid kann innerhalb von zwei 
Wochen, vom Tage der Bekanntma-
chung an, beim Amt für Familie, Ju-
gend und Senioren, Gymnasiumstr. 44, 
74072 Heilbronn, Frau Vesely, Zimmer 
211 , während der Dienstzeiten einge-
sehen werden.
Stadt Heilbronn
Amt für Familie, Jugend und Senioren

Öffentliche Zustellung

Für  
  

Wurde eine Entscheidung(
 durch das 

Bürgeramt (Kfz-Zulassungsbehörde) 
getroffen.
Da der obengenannte verstorben ist und 
keine Erben bekannt sind, erfolgt hier-
mit die öffentliche Zustellung nach § 11 
Landesverwaltungszustellungsgesetz.

Der Bescheid kann innerhalb von zwei 
Wochen, vom Tage der Bekanntma-
chung an, beim Bürgeramt Kfz-Zulas-
sungsbehörde der Stadt Heilbronn, 
Lerchenstraße 40, 74072 Heilbronn 
während der Dienstzeiten eingesehen 
werden. Mit der Zustellung werden 
Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können.

Stadt Heilbronn Bürgeramt
-Kfz-Zulassungsbehörde-

Öffentliche Zustellung

Für 
zuletzt wohnhaft:   

wurden Entscheidungen durch das 
Bürgeramt (Kfz-Zulassungsbehörde) 
getroffen.

Da der derzeitige Aufenthalts-
ort des Obengenannten nicht be-
kannt ist, erfolgt hiermit die öf-kannt ist, erfolgt hiermit die öf-kannt ist, erfolgt hiermit die öf
fentliche Zustellung nach § 11 

Landesverwaltungszustellungsgesetz.

Die Bescheide können innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an, beim Bürgeramt, Kfz-Zu-
lassungsbehörde der Stadt Heilbronn, 
Lerchenstraße 40, 74072 Heilbronn 
während der Dienstzeiten eingesehen 
werden. Mit der Zustellung werden 
Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können.

Stadt Heilbronn 
Bürgeramt
-Kfz-Zulassungsbehörde-

Öffentliche Zustellung

Für Herrn 
zuletzt wohnhaft  

wurde eine Entscheidung des Amtes 
für Familie, Jugend und Senioren der 
Stadt Heilbronn getroffen.
Da der derzeitige Aufenthaltsort des/
der oben Genannten nicht bekannt ist, 
erfolgt hiermit die öffentliche Zustel-
lung gemäß § 11 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz.
Der Bescheid kann innerhalb von zwei 
Wochen, vom Tage der Bekanntma-
chung an, beim Amt für Familie, Ju-
gend und Senioren, Gymnasiumstr. 44, 
74072 Heilbronn, Frau Graf, Zimmer 
211, während der Dienstzeiten einge-
sehen werden.
Stadt Heilbronn
Amt für Familie, Jugend und Senioren

Öffentliche Zustellungen

Für Herrn 
zuletzt wohnhaft  

  

Für Herrn 

zuletzt wohnhaft  

wurden Entscheidungen des Amtes für 
Familie, Jugend und Senioren getrof-Familie, Jugend und Senioren getrof-Familie, Jugend und Senioren getrof
fen.

Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.
Das Schriftstück kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an beim Amt für Familie, 
Jugend und Senioren, Wollhausstraße 
20, Zimmer 2.44, während der Dienst-
zeiten eingesehen werden. Ansprech-
partnerin ist Frau Nuber.
Stadt Heilbronn
Amt für Familie, Jugend und Senioren
-Unterhaltsvorschusskasse-

Bekanntmachung der Stadt 
Heilbronn - Schornsteinfeger 

Neubesetzung des Kehrbe-
zirks HN-Stadt Nr. 6

Mit Wirkung vom 01.12.2023 wurde Herr 
Peter Heckmann für die Dauer von 7 
Jahren zum bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger für den Kehrbezirk 
Heilbronn-Stadt Nr. 6 bestellt. Herr 
Heckmann tritt die Nachfolge von Herrn 
Uwe Wütherich an und ist für alle ho-
heitlichen Tätigkeiten, wie Bauabnah-
me und Feuerstättenschau in Teilen von 
Böckingen und Frankenbach zuständig.
Herr Heckmann ist unter folgender 
Adresse: Neuwiesenstr. 16, 74078 Heil-
bronn oder telefonisch unter der Tele-
fonnummer 0176 84236785 sowie per 
E-Mail: peter.heckmann41@gmail.com 
zu erreichen.
Planungs- und Baurechtsamt
-Umweltabteilung-

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) 
Baden-Württemberg - Anstalt des öffentlichen Rechts - 

Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

Meldestichtag zur Veranlagung zum 
Tierseuchenkassenbeitrag 2024 ist der 
01.01.2024.

Die Meldebögen werden Mitte Dezem-
ber 2023 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2024 keinen 
Meldebogen erhalten haben, rufen Sie 
uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung 
begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur 
Ausführung des Tiergesundheitsgeset-
zes in Verbindung mit der Beitragssat-
zung.

Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehver-
wertungsgenossenschaften) sind zum 1. 
Februar 2024 meldepflichtig.
Die uns bekannten Viehhändler, Vie-
heinkaufs- und Viehverwertungsgenos-
senschaften erhalten Mitte Januar 2024 
einen Meldebogen.

Melde- und beitragspflichtige Tiere 
sind:

Pferde 
Schweine
Schafe
Hühner
Truthühner/Puten 

Meldepflichtige Tiere sind:
Bienenvölker (sofern nicht über einen Bienenvölker (sofern nicht über einen Bienenvölker
Landesverband gemeldet)

Nicht zu melden sind:  
Rinder einschließlich Bisons, 
Wisenten und Wasserbüffel. Die 
Daten werden aus der HIT-Datenbank 
(Herkunfts- und Informationssystem für 
Tiere) herangezogen.
Nicht meldepflichtig sind u.a.: 
Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. 

Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, 
Gänse und Enten

Wenn bis zu 25 Hühner und/oder 
Truthühner gehalten werden und keine Truthühner gehalten werden und keine Truthühner
anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) 
vorhanden sind, entfällt derzeit die 
Melde- und Beitragspflicht für die 
Hühner und/oder Truthühner.

Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in ei-
nem landwirtschaftlichen Betrieb oder 
in einer reinen Hobbyhaltung stehen – 
für die Meldung ist immer der gemein-
sam gehaltene Gesamttierbestand je 
Standort zu melden.

Unabhängig von der Meldepflicht an die 
Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung 
beim zuständigen Veterinäramt gemel-
det werden.

Schweine, Schafe und/oder Ziegen 
sind, unabhängig von der Stichtags-
meldung an die Tierseuchenkasse BW, 
bis 15.01.2024 an HIT zu melden. Die 
Tierseuchenkasse BW bietet an, die 
Stichtagsmeldung an HIT zu überneh-
men. Nähere Informationen finden 
Sie auch auf dem Informationsblatt 
als Anlage zum Meldebogen und auf 
unserer Homepage unter www.tsk-
bw.de.
Weitere Informationen zur Melde- und 
Beitragspflicht sowie zu Leistungen der 
Tierseuchenkasse BW sowie über die 
einzelnen Tiergesundheitsdienste fin-
den Sie auf unserer Homepage unter 
www.tsk-bw.de.

Telefon: 0711 / 9673-666;  
E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; 
Internet: www.tsk-bw.de
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Ausschreibende Stelle/
Rückfragen inhaltlicher Art
nur über die genannte ELVIS-ID.:

Art und Umfang sowie Ort der Leistung
Ausführungszeitraum

Eröffnungstermin Ablauf der Zuschlags- und 
Bindefrist/
Entgelt/Art der Ausschreibung/
Teilnehmerwettbewerb

Stadt Heilbronn, 
Gebäudemanagement

Subreport ELVIS Nr.: E52638799
Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule
Liefern und Montieren von einer Containeranlage
01.03.2024 –  31.03-2024

19.12.2023, 
11:00 Uhr

31.01.2024
Bauauftrag nach VOB

Stadt Heilbronn, 
Amt für Straßenwesen

Subreport ELVIS Nr.: E91786711
Erschließung Mühlberg Finkenberg
Tief- und Straßenbauarbeiten
März 2024 – April 2025

18.01.2024, 
09:30 Uhr

01.03.2024
Bauauftrag nach VOB

Stadt Heilbronn, 
Betriebsamt

Subreport ELVIS Nr.: E18498523
Betriebsamt
Lieferung Schnellläufer-Radlader
schnellstmöglich – spätestens 31.07.24

12.12.2023, 
10:30 Uhr

31.12.2023
Lieferauftrag nach UVgO

Stadt Heilbronn, 
Amt für Straßenwesen

Subreport ELVIS Nr.: E 21249429
Quartiersgarage Neckarbogen, 
Straßen und Leitungsarbeiten
22.01.2024 – 22.03.2024

19.12.2023, 
10:45 Uhr

19.01.2024
Bauauftrag nach VOB

Stadt Heilbronn, 
Amt für Straßenwesen

Subreport ELVIS Nr.: E66911364
Tief- und Straßenbauarbeiten
Radroute Nordwest / Planungsabschnitt 1 / BA2: Radweganhebung
11.03.24 – 04.05.24

11.01.2024, 
09:30 Uhr

16.02.2024
Bauauftrag nach VOB

vergabenDER STADT
    Der vollständige Wortlaut der Bekanntmachung ist einsehbar unter:

www.heilbronn.de/rathaus/ausschreibungen-auftragsvergaben.html
  Die Vergabeunterlagen können dort kostenfrei eingesehen und digital herunter-
geladen werden. Direktzugriff ist möglich über www.subreport.de/E........ (hier 
die ELVIS-ID einsetzen)

    Angebote müssen elektronisch über die genannte ELVIS-ID eingereicht werden.
Angebote in Papierform sind nicht zugelassen.

    Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen, Bieter und Bewerber sind 
zur Eröffnung nicht zugelassen.

    An die Rechtsform der Bieter werden keine besonderen Anforderungen gestellt.
Eine im Auftragsfall zu bildende Arbeitsgemeinschaft hat ein bevollmächtigtes 
geschäftsführendes Mitglied zu bestellen. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
haften gesamtschuldnerisch.

  Evtl. geforderte Sicherheitsleistungen und Nachweise für die Eignung der 
Bieter ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen.

  Die Rechts- und Fachaufsicht wird vom Regierungspräsidium Stuttgart, Ruppma-
nnstr. 21,
70565 Stuttgart ausgeübt.




